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 GZ. RV/0509-S/12 

 

Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der G, vom 4. September 2012 gegen 

den Bescheid des Finanzamtes S, vertreten durch M, vom 29. August 2012 betreffend 

Energieabgabenvergütung 2011 entschieden: 

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird abgeändert. 

Die Bemessungsgrundlage und die Höhe der Vergütung sind dem Ende der folgenden 

Entscheidungsgründe zu entnehmen und bilden einen Bestandteil dieses 

Bescheidspruches. 

Entscheidungsgründe 

Die Berufungswerberin unterhält ein Seniorenheim und ist somit einen Dienstleistungsbetrieb. 

Mit Antrag vom 17. August 2012 wurde die Rückvergütung von Energieabgaben für das 

Jahr 2011 wie folgt beantragt: 

Berechnung des Vergütungsbetrages: 
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Verbrauch darauf geleistete Elektrizitätsabgabe 1.427,82 €

elektrische Energie 95.188 kWH

Abgabesumme Betrag A 1.427,82 €

elektrische Energie

verbraucht 95.188 kWH x 0,0005 € Betrag B -47,59 €

Zwischensumme 1.380,23 €

abzüglich Selbstbehalt -400,00 €

Auszahlungssumme 980,23 €  

Der Antrag wurde abgewiesen und wie folgt begründet: 

Gemäß § 2 Abs. 1 iVm § 4 Abs. 7 EnAbgVergG, idF Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I 
Nr. 111/2010, ist für Antragszeitäume nach dem 31. Dezember 2010 eine 
Energieabgabenvergütung nur noch für Betriebe zulässig, deren Schwerpunkt nachweislich in 
der Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter besteht. Für so genannte 
„Dienstleistungsbetriebe“ ist die Energieabgabenvergütung für Zeiträume nach dem 
31. Dezember 2010 somit ausgeschlossen. 
Da es sich bei dem – dem Antrag zu Grunde liegenden – Betrieb um einen solchen 
Dienstleistungsbetrieb handelt, war der Antrag auf Energieabgabenvergütung als unbegründet 
abzuweisen. 

Gegen diesen Bescheid wurde berufen und in der Begründung Folgendes ausgeführt: 
Nach dem Prinzip des Gleichheitsgrundsatzes der Besteuerung ist die Eingrenzung der 
Vergütung von Energieabgaben auf Betriebe, deren Schwerpunkt nachweislich in der 
Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter besteht nicht zulässig. 

Es werde daher die Stattgabe der Berufung beantragt. 

Die Berufung wurde der Rechtsmittelbehörde (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle 

Salzburg) vorgelegt und die Berufungswerberin von der Vorlage verständigt. 

Nach fernmündlicher Kontaktaufnahme des Referenten des Unabhängigen Finanzsenates mit 

dem zuständigen Organwalter der Berufungswerberin, wurde diesem die Sach- und 

Rechtslage erläutert und per E-Mail nochmals kurz dargelegt. Auf Grund des geringen 

Erstattungsbetrages wurde vorgeschlagen, sowohl den Zwischenbetrag (€ 1.380,23) als auch 

den Selbstbehalt (€ 400,00) durch die Anzahl der Monate (12) zu teilen. Andernfalls werde 

gebeten, eine Berechnung des Vergütungsbetrages für Jänner 2011 vorzulegen. 

Mit E-Mail vom 18. Oktober 2012 wurde mitgeteilt, dass das vertretungsbefuge Organ der 

Gemeinde mit der vorgeschlagenen vereinfachten Berechnung des Erstattungsbetrages 

einverstanden sei. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 1 Abs. 1 ENAVG 1996 idF BGBl I 92/2004 sind die entrichteten Energieabgaben auf 

die in Abs. 3 genannten Energieträger für ein Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) auf Antrag 

insoweit zu vergüten, als sie (insgesamt) 0,5 % des Unterschiedsbetrages zwischen  

1. Umsätzen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 1994 und  
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2. Umsätzen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 1994, die an das 

Unternehmen erbracht werden,  

übersteigen (Nettoproduktionswert). 

Ein Anspruch auf Vergütung besteht gemäß § 2 Abs. 1 ENAVG 1996 idF BGBl I 111/2010 nur 

für Betriebe, deren Schwerpunkt nachweislich in der Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter 

besteht und soweit sie nicht die in § 1 Abs. 3 genannten Energieträger oder Wärme (Dampf 

oder Warmwasser), die aus den in § 1 Abs. 3 genannten Energieträgern erzeugt wurde, 

liefern. 

Über Antrag des Vergütungsberechtigten wird nach Abs. 2 leg.cit. je Kalenderjahr 

(Wirtschaftsjahr) der Betrag vergütet, der den in § 1 genannten Anteil am 

Nettoproduktionswert übersteigt. Der Antrag gilt als Steuererklärung und ist mit Bescheid zu 

erledigen in dem der Vergütungsbetrag in einer Summe auszuweisen ist. 

Bei der Berechnung des Vergütungsbetrages gilt nach § 2 Abs. 2 Z 2 ENAVG 1996 entweder 

die Grenze von 0,5% des Nettoproduktionswertes oder wie im gegenständlichen Verfahren für 

elektrische Energie von 0,0005 €/kWh ein Selbstbehalt abzuziehen ist, wobei der niedrigere 

Betrag gutgeschrieben wird. Der sich ergebende Vergütungsbetrag wird abzüglich eines 

allgemeinen Selbstbehaltes von 400 € gutgeschrieben. 

Gemäß § 4 Abs. 7 ENAVG 1996 idF BGBl I 111/2010 sind die §§ 2 und 3, jeweils in der 

Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl I 111/2010, vorbehaltlich der Genehmigung 

durch die Europäische Kommission auf Vergütungsbeträge anzuwenden, die sich auf einen 

Zeitraum nach dem 31. Dezember 2010 beziehen. Nach dem Gesetzestext des § 2 Abs. 1 

ENAVG idF BGBl I 111/2010 können Dienstleistungsbetriebe für Jahre ab 2011 keine 

Vergütung der Energieabgaben mehr in Anspruch nehmen.  

In den Erläuternden Bemerkungen wurde die Streichung der Energieabgabenvergütung für 

Dienstleistungsbetriebe lediglich mit dem Satz begründet: "Der Kreis der 

Anspruchsberechtigten ist zu weit gefasst". Die neue Bestimmung ist vom UFS ungeachtet des 

Faktums anzuwenden, dass der Gesetzgeber die Abschaffung jahrelang gewährter 

Vergütungen nicht ausreichend begründete, damit die sachliche Differenzierung auch für die 

Betroffenen klar erkennbar ist.  

Die in § 2 Abs. 1 ENAVG 1996 vorgenommene Beschränkung der Energieabgabenvergütung 

auf Produktionsbetriebe liegt daher im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des einfachen 

Bundesgesetzgebers, der auch Härtefälle in Kauf nehmen könne. Ist ein Betrieb an einen 

Standort im Inland gebunden, nehme er nicht im gleichen Maße am Wettbewerb des 

europäischen Marktes teil, wie Betriebe, die schwerpunktmäßig körperliche Wirtschaftsgüter 

herstellen (vgl. VfGH 12.12.2002, Zl. B 1348/02).  

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=VfGH&id=800&gueltig=20021212&hz_gz=B+1348%2f02
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Der VfGH hat damit bereits 2002 deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es dem Gesetzgeber 

grundsätzlich frei stehen muss, hinsichtlich der Energieabgabenvergütung zwischen 

Produktionsbetrieben und Dienstleistungsbetrieben zu unterscheiden, weil erstere in größerem 

Wettbewerb mit ausländischen Betrieben stehen. Der VfGH hat im Erkenntnis VfSlg 

16771/2002 die Einschränkung der Energieabgabenvergütung auf Produktionsbetriebe 

grundsätzlich als verfassungskonform qualifiziert. Der Gerichthof ist von seiner Rechtsansicht 

nicht abgewichen und hat vor kurzem eine Beschwerde eines Dienstleistungsbetriebes wegen 

behaupteter Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Einschränkung der 

Energieabgabenvergütung auf Produktionsbetriebe abgewiesen (B 321/12 vom 4. 10. 2012). 

Dass die Einschränkung der Vergütung auf Produktionsbetriebe eine staatliche Beihilfe 

darstellt, ist nach den Erläuternden Bemerkungen zum Budgetbegleitgesetz 2011 unstrittig 

(vgl. EB RV 981 BlgNR XXIV. GP 141), welche für den Zeitraum 1. Februar 2011 bis 

31. Dezember 2013 befristet ist. Die Eigenschaft als "Beihilfe" ergibt sich insbesondere bereits 

aus dem EuGH-Urteil vom 8.11.2001, Rs C-143/99, Adria-Wien-Pipeline).  

Auf der Grundlage des Art. 109 AEUV kann der Rat in Form von Durchführungsverordnungen 

diejenigen Arten von Beihilfen festlegen, welche vom Anmeldeverfahren gemäß Art. 108 Abs. 

3 AEUV ausgenommen sind. Demgemäß wird die EU-Kommission durch Art. 1 Abs. 1 VO 

994/98 dazu ermächtigt, bestimmte Gruppen von Beihilfen mittels VO als mit dem 

Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären. Art. 1 Abs. 1 lit. a sublit. iii VO 994/98 nennt 

explizit Beihilfen zugunsten von Umweltschutzmaßnahmen.  

Auf der Grundlage der VO 994/98 hat die EU-Kommission die "Allgemeine 

Gruppenfreistellungsverordnung ("AGVO") 800/2008 erlassen, die bis zum 31. Dezember 2013 

gilt.  

Die Anwendung der AGVO ermöglicht einem Mitgliedstaat die sofortige Gewährung einer 

Beihilfe, ohne dass eine vorherige Anmeldung bei der EU-Kommission erforderlich ist. Der 

Mitgliedstaat muss die Kommission lediglich binnen 20 Arbeitstagen ab Inkrafttreten der 

Beihilfe anhand eines Informationsblatts über die Beihilfe informieren (vgl. Bieber, a.a.O., 

ÖStZ 2012/98, S. 60).  

Im vorliegenden Fall registrierte die Kommission den Eingang der Kurzbeschreibung mit 

7. Februar 2011 zur Zl. SA.32526.  

Die Bestimmung des § 2 ENAVG idF BGBl I 111/2010 ist sohin auf Vergütungsanträge, die sich 

auf einen Zeitraum nach dem 31. Dezember 2010 beziehen, insoweit anzuwenden, als sie die 

Vergütung von nach dem 31. 1. 2011 geleistete Energieabgaben betreffen.  

Im gegenständlichen Verfahren gilt die Energieabgabenvergütungsgesetz idF BGBl I 111/2010 

unstrittigerweise für den begrenzten Zeitraum zwischen 1. Februar 2011 und 31. Dezember 
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2013, auch wenn sich die Befristung bzw. der Geltungszeitraum des ENAVG nicht direkt aus 

der Gesetzesvorschrift ergibt. Ein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht liegt demnach nicht vor. 

Gemäß § 2 Abs. 2 letzter Satz EAVG wird der nach Anwendung des höheren Selbstbehaltes in 

Höhe von 0,5% des Nettoproduktionswertes oder des sich gemäß § 2 Abs. 2 erster bis 

sechster Teilstrich ENAVG verbrauchsbezogen zu errechnenden Betrages ergebende 

Vergütungsbetrag abzüglich eines allgemeinen Selbstbehaltes von 400 € gutgeschrieben.  

Das ENAVG regelt die Vergütung der auf die in § 1 Abs. 3 aufgezählten Energieträger 

entfallenden Energieabgaben dergestalt, dass jeweils für ein volles Kalender- bzw. 

Wirtschaftsjahr entrichtete Energieabgaben vergütet werden, enthält aber keine Bestimmung 

für "Rumpf"-Kalender- bzw. "Rumpf"-Wirtschaftsjahre, somit für nicht volle 12 Monate 

umfassende Zeiträume. Für die Berechnung des Vergütungsbetrages sind die entstandenen 

Energieabgabenschuldigkeiten und der Nettoproduktionswert gleicher Zeiträume oder die 

entstandenen Energieabgabenschuldigkeiten und die sich aus dem tatsächlichen Verbrauch 

der jeweiligen Energieträger in diesen Zeiträumen errechnenden Mindestselbsthalte 

heranzuziehen. Die Normierung des in § 2 Abs. 2 erster bis sechster Teilstrich ENAVG 

festgelegten, nach dem tatsächlichen Verbrauch zu berechnenden Mindestselbstbehaltes 

erfolgte in Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 

27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur 

Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom mit BGBl I Nr. 92/2004, 

wohingegen der allgemeine Selbstbehalt als solcher und unabhängig davon bereits in der 

Stammfassung des EAVG vorgegeben war (§ 2 Abs. 2 letzter Satz 

Energieabgabenvergütungsgesetz idF BGBl. Nr. 201/1996: "Der Vergütungsbetrag wird 

abzüglich eines Selbstbehaltes von höchstens 5.000 S ausbezahlt."). Demnach bezieht sich 

auch der (lediglich angehobene) allgemeine Selbstbehalt von € 400 auf den im Gesetz 

geregelten Vergütungszeitraum von einem Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr, sohin einen 

Zeitraum von 12 Monaten, sodass für kürzere Zeiträume mangels Vorliegen einer Regelung 

für kürzere "Rumpf"-Kalenderjahre bzw. "Rumpf"-Wirtschaftsjahre in - systematisch - 

teleologischer Interpretation nur ein aliquoter Anteil des allgemeinen Selbstbehaltes, hier in 

Höhe von 1/12 von € 400,-- für den Zeitraum 1/2011, zu berücksichtigen war (vgl. VwGH 

25.6.2002, Zl. 2002/17/0028).  

Der Berufung war daher in diesem Umfang – Jänner 2011 – Folge zu geben (vgl. EBRV 981 

BlgNR XXIV. GP sowie VfGH 13.12.2001, Zl. B 2251/97).  

Für die Zeitraum 1. Februar 2011 bis 31. Dezember 2011 war die Berufung abzuweisen, da 

die Feststellung von Verletzungen des Verfassungsrechts ausschließlich in die Kompetenz des 
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Verfassungsgerichtshofes fällt. Der Unabhängige Finanzsenat hat bestehende Gesetze auch 

dann anzuwenden, wenn sie möglicherweise (oder tatsächlich) verfassungswidrig sind. 

Die aliquote Energieabgabenvergütung für den Zeitraum Jänner 2011 wird wie folgt ermittelt: 

Verbrauch darauf geleistete Elektrizitätsabgabe 1.427,82 €

elektrische Energie 95.188 kWH davon 1/12 118,99 €

Abgabesumme Betrag A 118,99 €

elektrische Energie

verbraucht 95.188 kWH x 0,0005 € -47,59 €

davon 1/12 Betrag B -3,97 €

Zwischensumme 115,02 €

abzüglich Selbstbehalt -400,00 €

davon 1/12 -33,33 €

Vergütungsbetrag 81,69 €  

Salzburg, am 19. Oktober 2012 


